
Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Die bau- und feuerpolizeilichen Vorschriften im
Grossherzogthum Baden

Schlusser, Gustav

Tauberbischofsheim, 1889

5. Verordnung [...] die Verhütung der Gefährdung militärischer
Pulvertransporte betr.

urn:nbn:de:bsz:31-140376

https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-140376


144 Der Verkehr mit Exploſipſtoffen .

Die Niederlagen an der Verbrauchsſtätte , ſowie die be⸗
ſonderen Magazine bedürfen der bezirksamtlichen Genehmig —
ung und ſind nach den von dem Bezirksamte zu ertheilenden
Vorſchriften einzurichten .

Bei den Niederlagen der Militärverwaltung konkurrirt
in derſelben Weiſe wie bei ihren Pulvermagazinen die Mi —
litärbehörde (§S 29 ) .

Es kann angeordnet werden , daß die Schlüſſel zu den
Magazinen in den Händen der Behörde bleiben .

4. Strafbeſtimmungen .
§ 32 . Zuwiderhandlungen gegen vorſtehende Vorſchriften

werden nach § 367 Nr . 5 des Strafgeſetzbuchs für das
Deutſche Reich beſtraft . ))

5. Schlußbeſtimmungen .
§ 33 . Die Vorſchriften über militäriſche , von Militär⸗

perſonen begleitete Transporte exploſiver Stoffe , ſowie die
internationalen Verabredungen über den Verkehr mit Spreng⸗
ſtoffen bleiben unberührt .

5 . Verordnung des Miniſteriums des Innern
vom 18 . November 1885 , die Verhütung der Ge⸗

fährdung militäriſcher Pulvertransporte betr .
( Geſetz⸗ und Verordnungsblatt Seite 376. )

Wagenführer , Schiffsführer , Reiter und andere Perſonen
haben den an ſie von den Begleitkommandos militäriſcher
Pulvertransporte behufs Verhütung der Gefährdung der
Transporte gerichteten Aufforderungen zu Handlungen oder
Unterlaſſungen — insbeſondere zu langſamem Vorbeipaſſieren ,
zum Ausweichen , zum Unterlaſſen von Tabakrauchen , zum
Auslöſchen von Feuer — ungeſäumt Folge zu leiſten .

Zuwiderhandlungen werden — unbeſchadet des nöthigen⸗

) Inſoweit jedoch Sprengſtoffe , auf welche 8 1 Abſatz 1 des
ſogenannten Dynamitgeſetzes ( Seite 128 ) Anwendung findet , in Frageſtehen , tritt bei Zuwiderhandlungen gegen die Verordnung nichtdie Strafe des 5 367 Ziffer 5, ſondern die erheblich höhere des 8 9
genannten Geſetzes ein .
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Der Verkehr mit Explofivſtoffen .

falls von den Begleitkommandos zur Anwendung zu bringen⸗
den unmittelbaren Zwanges — nach §S 367 Ziffer 5 des

Reichsſtrafgeſetzbuches beſtraft .

6 . Polizeiſtrafgeſetzbuch .
§ 105 . Einer Geldſtrafe bis zu 100 Mark unterliegt ,

wer ohne polizeiliche Bewilligung eine Schießſtätte errichtet
oder den bei der Bewilligung von der Polizeibehörde ertheilten
Anordnungen zuwiderhandelt . ! )

§ 107 . Wer ohne Beobachtung der erforderlichen Vor⸗
ſichtsmaßregeln mit Gefahr für Perſonen oder fremdes Eigen⸗

thum Sprengungen durch explodirende Stoffe vornimmt , wird
an Geld bis zu 100 Mark beſtraft .

7. Verordnung des Miniſteriums des Innern
vom 19 . Dezember 1887 , die Vornahme von

Sprengungen betr .

(Geſetz⸗ und Verordnungsblatt Seite 445. )
Auf Grund des 8§ 367 Ziffer 5 des Reichsſtrafgeſetz⸗

buches und des § 107 des Polizeiſtrafgeſetzbuches wird ver⸗
ordnet , was folgt :

§ 1. Bei der Vornahme von Sprengungen iſt Folgendes
zu beachten :

a. Die Benützung reinen Sprengöls , der Schießbaumwolle ,
verdorbener oder gefrorener Sprengſtoffe zum Sprengen
iſt unterſagt .

Das Sprengen mit loſem Sprengpulver iſt nur da
geſtattet , wo das Bohrloch derartig beſchaffen iſt , daß
ein Verlaufen des Pulvers ausgeſchloſſen iſt .

) Die Erlaubniß zur Errichtung von Schießſtätten , unter
welchen bleibende Vorrichtungen zum Abhalten von Scheibenſchießen
zu verſtehen find , ertheilt das Bezirksamt . § 4 d der Verordnungvom 20 . September 1864 . Die Scheibenſchießen ſelbſt find nicht an
eine beſondere Bewilligung gebunden , ſofern nicht wegen der Nähe

bewohnter Orte §367 Ziffer 8 des Reichsſtrafgeſetzbuches ( Seite 117 )
in Anwendung kommt .
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